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RS OGH 1949/10/19 3Ob307/49
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.10.1949

Norm

ABGB §1416

ZPO §266 ff

Rechtssatz

Dem Beklagten, der behauptet, daß für die eingeklagte Darlehensschuld Wechsel begeben und diese bezahlt wurden,

obliegt die Beweislast, daß die Wechsel zur Sicherstellung der Darlehensschuld gegeben wurden. Zahlungen sind

zunächst auf Wechselschulden und erst in zweiter Reihe auf gemeinrechtliche Forderungen zu verrechnen.
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